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RS UVS Kärnten 1992/01/16 KUVS-
15/1/92

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.01.1992

Rechtssatz

Wenn während einer Fahrt die ausländische Beschuldigte und deren Gatte sich mehrmals beim Lenken des

Fahrzeuges abwechseln, dieser Sachverhalt auch der ermittelnden Behörde mit der Ergänzung mitgeteilt wurde, daß

keine Erinnerung mehr vorliegt wer auf jener Wegstrecke gerade Lenker des Fahrzeuges war als die

Geschwindigkeitsüberschreitung begangen wurde, liegt jedenfalls keine Verletzung der Mitwirkungsp5icht vor und ist

in der Folge, wenn die Lenkereigenschaft nicht mit der für das Verwaltungsstrafverfahren erforderlichen Sicherheit

festzustellen ist und diesbezügliche Ermittlungsergebnisse auch im erstinstanzlichen Verfahren nicht festgestellt und

erwiesen wurden, das Verfahren einzustellen.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
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